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KANTON ST. GALLEN
ÖFFENTLICHE URKUNDE
Errichtung der

Jugendstiftung 

des Lions Club Werdenberg

(Art. 80 ff. ZGB)

mit Sitz in 9470 Werdenberg

(Polit. Gemeinde Grabs)

vom 

28. Mai 1999

Stiftungsurkunde

für die

Jugendstiftung des Lions Club Werdenberg

Vor dem unterzeichneten Urkundsbeamten sind heute zur Errichtung einer Stiftung erschienen die Herren:

Lutzi Hansjürg, geb. 29.07.1954, von Hätzingen GL, whft. in 9472 Grabs, Werdenweg

Kubli Hansruedi, geb. 26.08.1953, von Matt GL, whft. in 9472 Grabs, Büntlistrasse

Flury Luzius, geb. 14.04.1952, von Sumvitg GR, whft. in 9443 Widnau, Toniwiswg 7

Die angeführten Stifter haben dem Urkundsbeamten ihren Willen erklärt, eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff ZGB errichten zu wollen, und ihn ersucht, darüber folgende öffentliche Urkunde abzufassen:

Art. 1

Unter dem Namen

Jugendstiftung des Lions Club Werdenberg

besteht eine gemeinnützige Stiftung mit rechtlichem Sitz in 9470 Werdenberg (Politische Gemeinde Grabs). Der Sitz kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde für Stiftungen des Kantons St. Gallen an einen andern Ort in der Schweiz verlegt werden. 

Art. 2 

Die Stiftung bezweckt die Erbringung von finanziellen und anderen Leistungen an Personen bis 25 Jahre, insbesondere mit Wohnsitz im St. Galler Rheintal, im Fürstentum Liechtenstein oder in Vorarlberg, die durch materielle Probleme in ihrer persönlichen und/oder sozialen Entwicklung übermässig eingeschränkt sind. Die Leistungen erfolgen in Ergänzung zu Eigenleistungen, Leistungen der öffentlichen Hand und Dritter, insbesondere Versicherungen und anderen Organisationen. 

Die Stiftung kann auch Projekte der allgemeinen Jugendförderung im gleichen geographischen Raum unterstützen.

Art. 3 

Bei der Errichtung der Stiftung widmete der Lions Club Werdenberg der Stiftung ein Vermögen von CHF 20'000.--. 

Das Vermögen wird geäufnet durch weitere freiwillige oder reglementarische Zuwendungen des Lions Club Werdenberg oder Dritter. Das Stiftungsvermögen wird sorgfältig in sicheren Werten angelegt.

Zur Erfüllung des Stiftungszwecks kann die Stiftung neben den Einnahmen auch ihr Vermögen verwenden. 

Art. 4 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und die Kontrollstelle.

Art. 5 

Der Stiftungsrat besteht aus 3 bis 9 Mitgliedern. Der Lions Club Werdenberg stellt die Mehrheit der Stiftungsräte. Als übrige Stiftungsräte werden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gewählt. Die Wahl erfolgt durch den Lions Club Werdenberg. Die Amtsdauer des Stiftungsrates beträgt drei Jahre, es ist maximal eine Wiederwahl zulässig.

Art. 6 

Die Stiftung ist dem Lions Club Werdenberg angeschlossen. Dieser bezeichnet den Präsidenten des Stiftungsrates. Im übrigen konstituiert sich der Stiftungsrat selbst. Er vertritt die Stiftung nach aussen und bezeichnet die Personen, welche für die Stiftung rechtsverbindliche Unterschriften führen und setzt die Art der Zeichnung fest. 

Der Stiftungsrat verwaltet das Stiftungsvermögen. Er behandelt alle die Stiftung betreffenden Angelegenheiten. Er beschliesst über die Zuwendungen an die Destinatäre nach Massgabe der Stiftungsurkunde und nach von ihm zu erlassenden Reglementen.

Zu den Sitzungen sind sämtliche Mitglieder des Stiftungsrates einzuladen. 

Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stichentscheid durch den Vorsitzenden. Beschlüsse können auch auf dem Zirkulationsweg gefasst werden, wobei Einstimmigkeit erforderlich ist. Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen. 

Art. 7 

Der Stiftungsrat kann die Rechnungsführung dem Lions Club Werdenberg oder einem Dritten übertragen. Die Rechnung ist jährlich auf den 31. Dezember abzuschliessen. Nach Genehmigung durch den Stiftungsrat wird sie zusammen mit dem Bericht der Kontrollstelle der Aufsichtsbehörde unterbreitet.

Art. 8 

Der Stiftungsrat ernennt jeweils für die Dauer eines Jahres die Kontrollstelle. Diese prüft die Rechnung der Stiftung unter Beachtung der Bestimmungen von Stiftungsurkunde und allfälligen Reglementen. Die Kontrollstelle erstattet dem Stiftungsrat und dem Lions Club Werdenberg über ihre Wahrnehmungen schriftlich Bericht.

Art. 9

Bei Auflösung des Lions Club Werdenberg geht die Verantwortung für die Stiftung sowie die Wahlbefugnis für den Stiftungsrat auf einen durch den Zonen Chairmen zu bezeichnenden Nachbarclub über. 

Für die Beschlüsse gemäss diesem Artikel bleibt die Zustimmung der kantonalen Aufsichtsbehörde vorbehalten. 

Art. 10 

Die Stiftung ist in das Handelsregister einzutragen und untersteht der gesetzlichen Aufsicht.

Der Lions Club Werdenberg wählte in den Stiftungsrat: 

Hansjürg Lutzi, Präsident  
mit Kollektiv zu Zweien


Hansruedi Kubli, Mitglied 
mit Kollektiv zu Zweien

Luzius Flury, Mitglied 

mit Kollektiv zu Zweien

Die unterzeichnenden Stiftungsratsmitglieder erklären hiermit, dass die vorstehende Urkunde ihrem Stifterwillen entspricht, dass sie die Urkunde selbst gelesen haben und mit deren Inhalt in allen Teilen einig sind.

9470 Buchs, 28. Mai 1999

Die Stiftungsräte
Für den Lions Club Werdenberg

Sig. Lutzi

Sig. Kubli

Sig. Flury

Öffentliche Beurkundung

Vorstehende Urkunde enthält die dem Urkundsbeamten mitgeteilte Willensäusserung der eingangs erwähnten Stiftungsratsmitglieder.

Die Urkunde wurde von diesen selbst gelesen, als richtig bestätigt und mit der Urkundsperson unterzeichnet.

9470 Buchs SG, 28. Mai 1999, 14.00 Uhr


Die Urkundsperson:




Bezirksamt Werdenberg




Der Bezirksammann:




Sig. Chr. Engler

Gemäss Verfügung des Departementes für Inneres und Militär des Kantons St. Gallen vom 30. Juli 1999 ist die Stiftung der Aufsicht des Kantons St. Gallen unterstellt
